
 

Sitzungsvorlage 

090/003/2020 

 

Amt/Abteilung: 

Stabsstelle 

Öffentlichkeitsarbeit und 

Bürgerbeteiligung 

Datum: 06.02.2020 

Aktenzeichen: 

090 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 27.01.2020 Vorberatung  N 

Beteiligungsrat 05.02.2020 Vorberatung  Ö 

Beteiligungsrat 19.08.2020 Vorberatung Ö 

Stadtrat 01.09.2020 Entscheidung  Ö 

 

   
 

Betreff: 

 

Aufhebung der Geschäftsordnung des Beteiligungsrats und Beschluss der Neufassung 

der Leitlinie für Bürgerbeteiligung der Stadt Landau 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Beteiligungsrat beschließt:  

 

die bisherige Geschäftsordnung vom 30. August 2017 aufzuheben. 

 

Der Stadtrat beschließt: 

 

die Neufassung der Leitlinie für Bürgerbeteiligung in Landau in der Pfalz, die von der 

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung um die Punkte der 

Geschäftsordnung des Beteiligungsrats ergänzt wurde.  

 

Begründung: 

 

Die bisherige Geschäftsordnung des Beteiligungsrats beschreibt die Aufgaben des 

Gremiums und legt etwa die Dauer der Amtsperiode, die Zusammensetzung des Rats, 

das Verfahren zur Berufung der Mitglieder und sämtliche Sitzungsmodalitäten fest.  

Auch in der Leitlinie für Bürgerbeteiligung sind Ausführungen zum Beteiligungsrat zu 

finden, die Aufgaben und Verfahren beschreiben. Da beide Dokumente aufgrund der 

organisatorischen Veränderungen nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind und einer 

Neuaufstellung bedürfen, schlägt die Verwaltung vor, die Leitlinie für 

Bürgerbeteiligung um die Regelungen zum Beteiligungsrat, die bislang in der 

Geschäftsordnung festgehalten sind, zu ergänzen. Damit sind die Informationen und 

Regelungen zum Beteiligungsrat in einem Dokument gebündelt, übersichtlich und 

transparent festgehalten und vereinheitlicht.  

 

Die Leitlinie wird ständig überprüft und weiterentwickelt. Insbesondere mit Blick auf 

den Ausbau der Online-Beteiligung werden einzelne Aspekte der Leitlinie, wie etwa der 

der Vorhabenliste, zu gegebener Zeit angepasst. 
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Nachhaltigkeitseinschätzung: 

 

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt:            Ja ☐ / Nein X 

Begründung:  lediglich redaktionelle Überarbeitung in einem Dokument 

 
 

 

Anlagen: 

Leitlinie für Bürgerbeteiligung der Stadt Landau in der Pfalz (Stand: 05.02.2020) 

 

 

 

Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

 

 

Schlusszeichnung: 
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